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Kulturlinks
www.berlinischegalerie.de
Berlin 89/09 - Kunst zwischen Spuren- 
suche und Utopie
18.9.2009 - 31.1.2010
Berlinische Galerie, Berlin
Mit der Ausstellung „Berlin 89/09 
– Kunst zwischen Spurensuche und 
Utopie“ zieht die Berlinische Gale-
rie 20 Jahre nach dem Fall der Mauer 
eine vorläufige Bilanz des Wandels, 
der durch dieses historische Ereignis 
in der deutschen Hauptstadt ausgelöst 
wurde. Sehen Sie zahlreiche Werke 
bedeutender internationaler Künstler, 
die die urbane Struktur der Hauptstadt 
zum Thema haben.

www.theaterviellaermumnichts.de 
Fröhliches Scheitern, Aufführung
Uraufführung: 19.12.2009, 20 Uhr
Theater Viel Lärm um Nichts, München 
Dieses heitere Theaterstück handelt 
davon, wie man frohen Mutes schei-
tert. P. S.: An alle Gewinner: Schauen 
Sie ruhig auch vorbei – hier wird Ihnen 
einiges  geboten, was Ihnen an Schei-
ter-Gaudi entgeht!

www.apollosiegen.de 
Gala der Filmmusik
5./6.2.2010
Apollo-Theater, Siegen, Nordrhein-
Westfalen
Ein Abend ganz ich Zeichen des Films: 
Sinfonisches im XXL-Format ist ange-
sagt, wenn die Philharmonie zur Film-
musik einlädt. Die Gala der Filmmu-
sik soll Kino im Kopf sein. Gespielt 
wird auf der geistigen und emotionalen 
Großleinwand – Ziel ist eine Abenteu-
erreise in die Welt der Gefühle.

www.stage-entertainment.de 
We will rock you, Musical
10.11.2009 – 30.4.2010
Apollo Theater, Stuttgart
We will rock you, das Musical für 
Queen-Fans und Musikliebhaber: Eine 
fantastische Story, genauso packend 
wie witzig. Grandiose Bühnenbilder, 
stimmgewaltige Darsteller und die welt- 
weit bekannten zeitlosen Songs von 
Queen eröffnen eine völlig neue Musi-
cal-Dimension!
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Praxisausfallversicherung: 
Versicherungsleistungen nach Unfall sind nicht zu versteuern

Bei Praxisausfallversicherungen ist im Re- 
gelfall eine Beitragsaufteilung erforderlich.

Praxisausfallversicherung: Der BFH hat 
entschieden, dass eine Praxisausfallversi-
cherung, die fortlaufende Betriebskosten 
im Falle einer Erkrankung 
des Praxisinhabers erstat-
tet, eine private Versiche-
rung darstellt. Die Versiche-
rungsleistung ist damit nicht 
zu versteuern. Umgekehrt 
sind insoweit die an die 
Versicherung gezahlten Beiträge nicht als 
Betriebsausgaben abziehbar (BFH, Urteil 
v. 19.5.2009 - VIII R 6/07). 

Der Fall:  Eine Ärztin hatte eine Praxisaus-
fallversicherung abgeschlossen. Versi-
chert waren u.a. Krankheit, Unfall und 
die behördliche Schließung der Praxis 
(Quarantäne). Die Versicherungsprämien 
machte sie in vollem Umfang als Betriebs-
ausgabe geltend. Nachdem die Ärztin einen 
Unfall erlitten und Versicherungsleistungen 
bezogen hat, wertete die Finanzverwaltung 
den von der Versicherung gezahlten Leis-
tungsersatz für die versicherten fortlaufen-
den Betriebsausgaben als steuerpflichtige 

Betriebseinnahme.

Das Urteil:  Der BFH entschied, dass die 
Versicherungsleistung nicht betrieblich 
veranlasst war, weil sie für ein privates 
Risiko (Krankheit, Unfall) geleistet worden 

sei. Betrieblich veranlasst 
sah der BFH ausschließlich 
die Absicherung gegen die 
behördliche Schließung der 
Praxis. Das vorinstanzliche 
Finanzgericht war daher 
angehalten, die Versiche-

rungsprämien für das private Risiko (Krank-
heit, Unfall) und für das betriebliche Risiko 
(behördliche Schließung der Praxis) ent-
sprechend aufzuteilen. Nur derjenige Teil, 
der auf die Absicherung des betrieblichen 
Risikos entfalle, könne als Betriebsausga-
ben geltend gemacht werden, so der BFH.

Fazit:  Die Ärztin musste die Versiche-
rungsleistungen nicht versteuern, musste 
sich aber im Gegenzug eine Berichtigung 
ihrer vorangehenden Einkommensteuer-
erklärungen dahin gehend gefallen lassen, 
dass ihr der privat veranlasste Prämienteil 
der Versicherung rückwirkend als Betriebs-
ausgabe zu streichen war.  

Praxisausfallversicherung:
Versicherungsprämien für 
private Risiken steuerlich 

nicht absetzbar

Behandlungszimmer mit Schreibtisch
ersetzt Arbeitszimmer 
Kein Steuerabzug für Arbeitszimmer bei 
büromäßig eingerichteter Praxis 

Arbeitszimmer eines Arztes:  Das FG Köln 
hat jüngst entschieden, dass einem Arzt 
mit einem Schreibtischarbeitsplatz in sei-
nen Praxisräumen grundsätzlich ein „ande-
rer Arbeitsplatz” als das häusliche Arbeits-
zimmer zur Verfügung steht. Aufwendun-
gen im Zusammenhang mit einem häus-
lichen Arbeitszimmer können daher nicht 
steuerlich berücksichtigt werden. Unerheb-
lich war, dass dem Arzt in seiner Gemein-
schaftspraxis keine Nutzflächen für Ver-
waltungsarbeiten zur Verfügung standen 
und es auch keinen Stauraum zur Aufbe-
wahrung von Akten gegeben hat. Der Arzt 
hatte alle Behandlungszimmer seiner Pra-
xis büromäßig mit Schreibtischen, Büro-
schränken und PCs ausgestattet.  

Bedarfsgerechte Ausstattung:  Das Gericht 
führte aus, dass der Arzt die konkrete Aus- 

gestaltung des „anderen” Arbeitsplatzes 
und den konkreten Nutzungsumfang selbst 
beeinflussen könne, weil er insoweit kei-
nem Direktions- bzw. Dienstrecht eines 
Arbeitgebers bzw. Dienstherrn unterliegt. 
Dies indiziere das Vorhandensein eines sol-
chen Schreibtischarbeitsplatzes regelmäßig. 
Denn anderenfalls hätte es der Arzt in der 
Hand, durch entsprechende Gestaltung des 
außerhäuslichen Arbeitsplatzes das grund-
sätzliche Abzugsverbot zu unterlaufen (FG 
Köln, Urteil v. 20.8.2009 - 10 K 681/06).  
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Unser Tipp:

Zum Jahresschluss wieder Investiti-
onsabzugsbetrag bilden

Ärztinnen und Ärzte, die für das kom-
mende Jahr oder bis spätestens 2012 
größere Anschaffungen für ihre Praxi-
seinrichtung planen bzw. sich Behan- 
dlungsgeräte anschaffen wollen, soll- 
ten hierfür im Jahresabschluss 2009 
einen Investitionsabzugsbetrag be- 
rücksichtigen. Der Abzugsbetrag kann 
gebildet werden für abnutzbare be- 
wegliche Wirtschaftsgüter aller Art, 
die im Rahmen des Praxisbetriebs 
beruflich genutzt werden. Vorausset-
zung ist, dass der Praxis-Jahresge-
winn 200.000 € nicht übersteigt. Der 
gebildete Abzugsbetrag selbst darf 
dabei nicht gewinnmindernd abge-
zogen werden. 

Maßgeblich ist das Wirtschaftsjahr 
der Bildung des Abzugsbetrags, also 
2009. Ärztinnen und Ärzte, die am 
31.12.2009 einen Gewinn von nicht 
mehr als 200.000 € erwirtschaftet 
haben, können so die Investitions-
abzugsbeträge nutzen. Der gebildete 
Abzugsbetrag verringert im Bildungs- 
jahr den steuerpflichtigen Gewinn, 
also beispielsweise bei einem Gewinn 
von 200.000 € und einem Abzugsbe- 
trag von 40.000 € auf 160.000 €. Ge- 
bildet werden kann ein Abzugsbe-
trag in Höhe von 40 % der voraus-
sichtlichen Anschaffungs- und Her- 
stellungskosten. Will der Arzt also in 
2010 oder spätestens in 2012 ein neues 
Röntgengerät für 100.000 € an- 
schaffen, kann er für 2009 einen Ab- 
zugsbetrag von 40.000 € bilden. 
Schafft er bis 2012 jedoch kein neues 
Röntgengerät an, ist der Steuerbe-
scheid für 2009 zu berichtigen. Nach-
zuversteuern ist dann die Differenz 
zwischen einem zu versteuernden Ge- 
winn von 160.000 € (bereits versteu-
ert nach Abzug des Investitionsab-
zugsbetrags) und einem zu versteu-
ernden Gewinn von 200.000 € nach 
rückwirkender Auflösung. 

Unterm Strich gewonnen hat der 
Arzt dadurch nichts. Daher sollte 
ein Abzugsbetrag nur für solche 
Anschaffungen gebildet werden, die 
auch tatsächlich durchgeführt wer-
den. 

Der Fall: Ein zunächst als Assistenzarzt, 
dann als Oberarzt tätiger Mediziner hatte 
von seinem Chefarzt 1.894,03 € als sog. 
Chefarztvergütung bezogen, die er als 
steuerfreie Trinkgelder behandelt haben 
wollte. Er führte aus, dass diese „Pool-
vergütung“ kein Bestandteil der Gehalts-
zahlungen sei, die er von seinem Arbeit-
geber – dem Krankenhaus – erhalte. Zwar 
wurden die Zahlungen tat-
sächlich vom Krankenhaus 
überwiesen, die Zahlung 
über das Krankenhaus sei 
aber nur eine organisa-
torische Maßnahme der Krankenhaus-
verwaltung. Schriftliche Vereinbarungen 
bzw. Beziehungen zwischen dem Kläger 
und dem Chefarzt gebe es nicht. Der Arzt 
war nach seinem Dienstvertrag verpflich-
tet, dem Chefarzt zur Verfügung zu stehen. 
Diese Tätigkeit sei mit der Vergütung, die 
er von seinem Arbeitgeber (dem Kranken-
haus) erhalte, abgegolten. Er habe keinen 
Rechtsanspruch auf eine Zusatzvergütung 
für seine Tätigkeit für den Chefarzt. Der 

Chefarzt zeige sich daher dem Oberarzt 
gegenüber für dessen Mitarbeit dadurch 
erkenntlich, dass er ihm eine Vergütung 
von sich aus, d.h. nicht vom Krankenhaus 
und auch nicht auf dessen Rechnung, frei-
willig zukommen lasse. 

Das Urteil: Das FG Baden-Württemberg 
folgte dieser Ansicht aber nicht.  Die Richter 

entschieden, dass Poolvergü-
tungen, die ein Oberarzt für 
seine Leistungen an einen 
Chefarzt erhält, keine steu-
erfreien Trinkgelder seien. 

Dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend 
seien Trinkgelder eine von Kunden oder 
einem Gast gewährte zusätzliche Vergü-
tung. Der Arzt war weder Kunde noch Gast 
im städtischen Krankenhaus gewesen. Für 
die Behandlung der Zuwendungen als steu-
erpflichtiger Arbeitslohn sprach auch die 
Tatsache, dass der Arzt gemäß der Poolord-
nung für das Städtische Krankenhaus einen 
Anspruch auf eine Vergütung gehabt hatte 
(Urt. v.3.2.2009, 6 K 2319/07).

Poolvergütungen aus Chefarzt-Pool
Poolvergütungen stellen keine steuerfreien Trinkgelder dar

Fotos: Fotolia; Stand: 18.11.2009

Poolvergütungen: 
Als Arbeitslohn  
zu versteuern
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Aufwendungen für Fahrten im Rahmen einer 

Rufbereitschaft keine Werbungskosten

Fahrtkosten, die einem Oberarzt zum 
Krankenhaus im Rahmen seiner Ruf-
bereitschaft zusätzlich zu den regulä-
ren Dienstfahrten am selben Tag entste-
hen, können nicht als Werbungskosten 
abgezogen werden. Dies hat das Finanz-
gericht Baden-Württemberg entschie-
den (Urt. v. 3.2.2009, 6 K 2319/07). 
Die Richter begründeten ihre Entschei-
dung u.a. damit, dass die Entfernungs-
pauschale für die Wege zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte pro Arbeitstag 
nur einmal angesetzt werden darf. Nach 
dem Willen des Gesetzgebers seien in 
die Pauschale auch solche Fälle einzu-
beziehen, „bei denen nach der Eigenart 
der geschuldeten Arbeit typischerweise 
mehrere Fahrten arbeitstäglich zwischen 
Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte 
anfallen können“, so die Richter. Die Ent-
fernungspauschale sei für jeden Arbeits-
tag, an dem die Arbeitsstätte aufgesucht 
wird, anzusetzen, und zwar unabhängig 
davon, wie oft die Strecke je Arbeitstag 
zurückgelegt wird, welches Verkehrs-
mittel benutzt wird und welche Kosten 
tatsächlich angefallen sind. Der BFH 
hat ebenfalls in einem früheren Urteil 
entschieden, dass an einem Arbeitstag 
wegen eines zusätzlichen Arbeitseinsat-
zes entstehende zusätzliche Wege nicht 
berücksichtigt werden könnten (BFH-
Beschluss vom 11.9.2003 VI B 101/03).
Offen gelassen hat der Senat jedoch 
Fahrten, die der Oberarzt nicht von einer 
Wohnung aus, sondern von einem ande-
ren Ort aus, an dem er sich bei Abruf 
gerade aufgehalten hat, im Rahmen sei-
ner Rufbereitschaft durchgeführt hat. 
Der Arzt konnte hierüber keine Anga-
ben machen. Fahrten von einem anderen 
Ort aus fallen allerdings nicht in die Ent-
fernungspauschale. Ärztinnen und Ärzte 
mit Rufbereitschaft kann daher emp-
fohlen werden, über Fahrten von ande-
ren Orten aus ein Fahrtenbuch zu führen 
bzw. geeignete Aufzeichnungen hierüber 
parat zu halten. 
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Praxisgebühr:  Die Bundesregierung teilte 
in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage 
der Fraktion „Die Linke“ (Bundestag-
Drucksache 16/13790 vom 14.7.2009) 
mit, dass gemäß dem fünften Sozialge-
setzbuch (SGB V) bei Früherkennungs-
untersuchungen für gesetz-
lich Versicherte keine Pra-
xisgebühr erhoben werden 
dürfe. Begründet wird dies 
u.a. damit dass die meisten 
Vorsorgeuntersuchungen 
zu negativen Befunden führen würden und 
ohnehin keine weitere ärztliche Behand-
lung erforderlich sei. 

Arztgespräch: Auch das Arztgespräch im 
Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung sei 
Bestandteil einer solchen und verpflichte 

gleichermaßen nicht zur Zahlung der Pra-
xisgebühr.

Aufklärungspflichten:  Die Aufsicht über 
das korrekte Einziehen der Praxisgebühr 
liege bei den Krankenkassen. Diese seien 

außerdem verpflichtet, die 
Versicherten umfassend 
über Rechte und Pflichten 
aufzuklären und zu bera-
ten. Verstoße ein Arzt nach-
weislich gegen bestehendes 

Recht, müssten die kassenärztlichen Verei-
nigungen geeignete Maßnahmen ergreifen. 
Die Bundesregierung empfiehlt den Pati-
entinnen und Patienten bei rechtswidrigem 
Verhalten eines Arztes die Krankenkasse 
zu kontaktieren, welche ggf. die Kassen-
ärztliche Vereinigung informieren muss. 

Vorsorgeuntersuchungen:
keine Praxisgebühr für  
gesetzlich Versicherte

Keine Praxisgebühren für Früh- 
erkennungsuntersuchungen

Steuertermine im Januar 2010 
11.1.

14.1.

28.1.

Umsatzsteuer mtl. für Dezember 2009 bzw. November 2009 mit Dauer-Fristverlängerung bei 
Sondervorauszahlung 1/11 Abschlag), Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, ev. und röm.-kath. Kir-
chensteuer für Dezember
Ablauf der Zahlungsschonfrist für obige Steuern. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung 
per Scheck
Sozialversicherungsbeiträge Januar

Steuertermine im Februar 2010
10.2.

15.2.

15.2.
18.2.

24.2.

Umsatzsteuer mtl. für Januar 2010 bzw. Dezember 2009 mit Dauer-Fristverlängerung bei Son-
dervorauszahlung 1/11 Abschlag), Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, ev. und röm.-kath. Kir-
chensteuer für Januar
Ablauf der Zahlungsschonfrist für obige Steuern. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung 
per Scheck
Gewerbesteuer, Grundsteuer
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Gewerbesteuer und Grundsteuer. Dies gilt nicht bei Barzah-
lung und Zahlung per Scheck
Sozialversicherungsbeiträge Februar

Steuertermine im März 2010 
10.3.

15.3.

29.3.

Umsatzsteuer mtl. für Februar 2010 bzw. Januar 2010 mit Dauer-Fristverlängerung bei Son-
dervorauszahlung 1/11 Abschlag), Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Lohnsteuer, Solida-
ritätszuschlag, ev. und röm.-kath. Kirchensteuer für Februar
Ablauf der Zahlungsschonfrist für obige Steuern. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung 
per Scheck
Sozialversicherungsbeiträge März
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